
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/5/29 89/04/0205
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1990

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §18 Abs4;

VStG §56;

VwRallg;

Rechtssatz

Die im Datum eines Bescheides zum Ausdruck kommende Zeitangabe ist für den Eintritt der Rechtswirkung des

Bescheides ohne Belang, es sei denn, daß dem Bescheiddatum im betre:enden Einzelfall aus bestimmten anderen

Gründen wesentliche Bedeutung zukäme (Hinweis E 13.1.1984, 82/02/0140).
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